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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Der AHV-Ratgeber ist nicht
zuständig für Steuerfragen,
doch könnte Ihre Frage auch
aus Sicht der AHV verstanden
werden. Ich versuche im Fol-

genden die denkbaren Vari-
anten darzustellen:

Erwerbseinkommen von
Altersrentnern haben im
Leistungsbereich beschränkte
Auswirkungen:
• Der Anspruch auf AHV-Ren-
te als Versicherungsleistung
besteht unabhängig von den
wirtschaftlichen Verhältnis-
sen. Die Rente wird aufgrund
der früheren beitragspflichti-
gen Einkommen und der Bei-

tragsdauer berechnet. Ein all-
fälliger Verdienst im Renten-
alter ist grundsätzlich ohne
Einfluss auf die AHV-Rente.

Steuer- und Beitragspflicht auf
Erwerbseinkommen von AHV-Rentnern?
Wieviel darf ein AHV-Rentner neben der AHV-Rente nebenbei noch
verdienen, damit der kleine Betrag nicht versteuert werden muss?
Es geht mir nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern um in

Bewegung und um fit zu bleiben.

• Ganz anders sähe es jedoch
bei einer IV-Rente aus. IV-
Renten sind vom lnvaliditäts-
grad abhängig, der durch Ver-

gleich der Einkommen, die
ein Invalider ohne Behinde-

rung verdienen könnte und
die er mit der Behinderung
verdienen kann, bestimmt
wird. Deshalb müssen Perso-

nen, die eine IV-Rente bezie-

hen, allfällige Änderungen
der Erwerbssituation der IV-
Stelle melden, damit der IV-
Grad allenfalls neu bestimmt
werden kann. Da jeweils die
individuellen Verhältnisse
massgebend sind, können
keine allgemein gültigen
Werte genannt werden. Ver-

spätete Meldungen können
zu unliebsamen Rückforde-

rangen führen.
• Ebenso sind Ergänzungsleis-

tungen zur AHV/IV (EL) von
den wirtschaftlichen Verhält-
nissen abhängig. Wer neben
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einer AHV- oder IV-Rente
auch EL bezieht, hat jede Ver-

änderung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse, also nicht
nur Erwerbseinkommen, son-
dem auch andere Einnah-
mens- oder Vermögensverän-
derungen, der für die EL zu-

ständigen Stelle zu melden.
Auch bei den EL ist bei ver-
späteter Meldung mit unlieb-
samen Rückforderungen zu
rechnen.

Ihre Frage dürfte allenfalls
die AHV-Beitragspflicht auf
Erwerbseinkommen von AI-
tersrentnem betreffen, wozu
Folgendes zu bemerken wäre:
• Die AHV-Beitragspflicht be-

ginnt für erwerbstätige Perso-

nen ab dem Jahreswechsel
nach dem 17. Geburtstag, für
alle Nichterwerbstätigen ab

Jahreswechsel nach dem voll-
endeten 20. Altersjahr. Die

allgemeine Beitragspflicht
dauert bis zum ordentlichen
AHV-Alter. Beitragslücken in
diesen Jahren führen in der

Regel - ungeachtet von den

geleisteten Beiträgen - zu Bei-

tragslücken bei der Berech-

nung von Renten.
• Personen im Rentenalter
sind nur AHV-beitragspflich-
tig, wenn sie Erwerbseinkom-
men über der Freigrenze von
1400 Franken im Monat bzw.
16 800 Franken im Jahr erzie-
len. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob eine AHV-Rente bezo-

gen wird. Die Beitragspflicht
besteht auf Einkommen aus

selbstständiger oder aus un-
selbstständiger Erwerbstätig-
keit. Allerdings erfolgt keine
Zusammenrechnung der ver-
schiedenen Einkommen, son-

dern der Freibetrag wird je-
weils pro Arbeitsverhältnis
berechnet.

Im AHV-Recht finden sich
keine besonderen Regeln
über steuerfreie Erwerbsein-
kommen von Altersrentnern.
Für eine verbindliche Aus-
kunft aus steuerrechtlicher
Sicht wäre die Steuerbehörde
Ihres Wohnortes oder allen-
falls ein Steuerexperte, der
das Steuerrecht Ihres Wohn-
ortes kennt, zuständig.

Beitragspflicht nicht-
erwerbstätiger Eheleute
Meine Frau bezieht seit 1995
eine AHV-Rente, ich Fin seitAu-

gusf 1996 vorzeitigpensioniert.
Wfltzrentf ic/z fur 1996 keine

Beitrage n/s Nichterwerbstätiger
Bezahlen mussfe, muss ich nun
his zum Rentenalter nicht nur
auf meine eigene Pension samt
Übergangsrente, sondern zu-
sätzlich auf die Pension meiner
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Ratgeber

Frau AEfV-Be/Lrage N/'cFf-

erwerbstätiger bezab/en. beb be-

zabZe bewte mehr Beiträge a/s

/räber/ Dzes verstehe icb «icbf.

Die geltende Rechtslage nach
der 10. AHV-Revision lässt
sich wie folgt zusammen-
fassen:

1. Grundsatz der individu-
eilen Beitragspflicht aller
verheirateten Personen
• Mit der 10. AHV-Revision
wurde die Beitragspflicht der

Ehegatten geschlechtsneutral
ausgestaltet und die individu-
elle Beitragspflicht aller Ehe-

gatten verankert. Demnach
müssen grundsätzlich alle

Ehegatten, seien sie erwerbs-

tätig oder nicht, eigene AHV-

Beiträge bezahlen.
• Die AHV-Beiträge eines

nichterwerbstätigen Ehegat-
ten gelten nur dann als be-

zahlt, wenn der andere, er-

werbstätige Ehegatte wenigs-
tens den doppelten Mindest-
beitrag aus Erwerbstätigkeit
bezahlt. Damit der doppelte
AHV/IV/EO-Mindestbeitrag
von 780 Franken erreicht
wird, müssen
-Arbeitnehmende vor dem

Rentenalter auf Jahresein-
kommen von rund 8000
Franken

Der /totyeber...
steht o//en Leser/nnen

und Lesern der Zf/RL/PE
zur Verfügung. Er /'st ko-

sten/os, wenn d/e frage von

o//geme/nem /nteresse /st

und d/e Antwort /n der

ZE/RUPE pub//z/erf w/'rd.

Cße/ Sfeuerprob/emen wen-
den 5/e s/'cb om besten on
d/e Behörden /hres d/obn-

ortes.J

Anfragen senden an:

Zf/RL/PE
Ratgeber
Postfach

8027 Zür/ch

- Arbeitnehmende im Renten-
alter auf Jahreseinkommen
von rund 25 000 Franken

- Selbstständigerwerbende
wegen der sinkenden Bei-

tragsskala
• vor dem Rentenalter auf
Jahreseinkommen von rund
15 000 Franken
• im Rentenalter auf Jah-
reseinkommen von rund
32 000 Franken

AHV-Beiträge aus Erwerbs-

tätigkeit entrichten; die hö-
heren Beträge im Rentenalter
ergeben sich daraus, dass er-

werbstätige Personen im Ren-

tenalter nur auf Erwerbsein-
kommen über dem Freibetrag
von 16 800 Franken im Jahr
bzw. 1400 Franken im Monat
beitragspflichtig sind.

Werden diese Vorausset-

zungen nicht erfüllt, hat der

nichterwerbstätige Ehegatte
eigene AHV-Beiträge zu ent-
richten. Wird dies unterlas-
sen, entstehen Beitrags-
lücken, die zu einer Kürzung
späterer Leistungen führen.

2. Berechnung der Beiträge
nichterwerbstätiger Perso-

nen im Allgemeinen
Da Nichterwerbstätige kein
Erwerbseinkommen erzielen,
muss auf andere Berech-

nungsgrundlagen abgestellt
werden. Nach Gesetz sind
dafür die «wirtschaftlichen
Verhältnisse» massgeblich.

Als Grundlage für die
Beiträge von Nichterwerbs-
tätigen werden
• alle Vermögen
• alle kapitalisierten Ren-

teneinkommen aller Art,
einschliesslich Alimente aus

Scheidung, jedoch ohne
AHV/IV-Renten und Kin-
deralimente,
zusammengerechnet.

Die Kapitalisierung der
Renteneinkommen geschieht
einheitlich mit dem Faktor
20. Aus dem Total von Ver-

mögen und kapitalisierten
Einkommen ergibt sich der
individuelle Beitrag, der

• bis 250 000 Franken min-
destens jährlich 390 Franken

beträgt.
• über 3 950 000 Franken
höchstens jährlich 10100
Franken beträgt.

3. Berechnung der Beiträge
nichterwerbstätiger Ehe-

gatten im Besonderen
Um bei der Berechnung der

Beiträge nichterwerbstätiger
Eheleute allfällige Probleme
im Zusammenhang mit dem
ehelichen Güterrecht zu ver-
meiden, ist im Gesetz ver-
bindlich vorgeschrieben, dass

sämtliche Vermögen und ka-

pitalisierten Einkommen bei-
der Ehegatten zusammenge-
rechnet und anschliessend

jedem Ehegatten je hälftig
zugerechnet werden.

Der Beitrag für einen nicht-
erwerbstätigen Ehegatten
wird also auf der Hälfte der

gemeinsamen Grundlagen
festgelegt. Sind beide Ehegat-
ten als Nichterwerbstätige
beitragspflichtig, zahlen bei-
de je einen individuellen Bei-

trag auf je der Hälfte der ge-
meinsamen Grundlagen.

Zusammenfassend erweist
sich die Auskunft Ihrer Aus-

gleichskasse grundsätzlich als

richtig, sofern Ihr Beitrag auf
der Hälfte des ehelichen Ver-

mögens und der kapitalisier-
ten Renteneinkommen be-

rechnet wurde. Sollte dies

nicht der Fall sein, empfehle
ich Ihnen, sich umgehend
mit der Ausgleichskasse in
Verbindung zu setzen, damit
allenfalls eine Korrektur er-

folgen kann.
Die Anrechnung der Pensi-

on des anderen Ehegatten
wurde vor der 10. AHV-Revi-
sion verschiedentlich disku-
tiert, doch finden sich weder
im Gesetz noch in Aus-

führungsbestimmungen be-

sondere Bestimmungen für
eine abweichende Behand-

lung. Damit ist die Aus-

gleichskasse verpflichtet, die

Anrechnung vorzunehmen.

Dr. zur. Fudo/fTuor
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